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Replikas frei? Oder keine Zählung auf
der Waffenbesitzkarte?
Die Waffengesetz-Novell€ 2010 hat viele Verschärfungen des geltenden Waffenrechtes gebfacht. Erreicht werden konnt€n

aber auch Verbesserungen in D€tailbereichen. Zwei Verbesserungen wurden im $ 23 Absatz 2a und $ 45 Zifler 1 Waffengesetz

1996 (waffG) verpackt.

Gem:iß S 45 Z I WaffG sind wesentliche
Bestimmungen des Waffengesetzes auf

,.Sch$waffen mit Luntenschloß-, Ra-
dschloß- und Steinschloßzündung sowie
einschüssige Schußwaffen mit Perkussi
onszündung" nicht anzuwenden. Sämt-

liche in1 $ 4s Z I WaffG genannte Schuß-

waffen bleiben zwar Waffen und dürfelr
daher be;spielsweise Jugendlichen nicht
überlassen werden und bezieht sich ein

Waffenverbot auch auf diese Schußwaf-

fen, aber insbesondere die Bestimmungen
über Faustfeuerwaffen (Watrenbesitzkarte,

Waffenpaß) und der Registrierungspflicht
von Langwafien (Schußwaffen der Kate-
gorie C und D) sind auf diese Schußwaf-
fen mit Luntenschloß-. Radschloß- und
Steinschloßzündung sowie einschüssige

Schußwaffen mit Perkussionszündung

Demgegenüber sieht S 23 Abs. 2a WaffC
vor. daß Schußwaffen der Kategorie B,
deren Modell vor 1871 entwickelt wur-
de, in die von der Behörde festgelegle
Anzahl lder Schußwaffen der Kategorie
B, die ein Mensch gernäß seinem waf-
fenrechtlichen Dokument besitzen darfl
nicht einzurechnen sind. Dies bedeutet.

daß auf diese Schußwaffen, deren Modell
vor 1871 entwickelt wurde, nalezu sämt-

liche Bestirnmungen des waffengesetzes

anzuwenden sind; lediglich in die vonder
Behörde festgelegte Anzähl sind diese
Schußwaffen nicht einzurecbnen.

was bedeuten diese Bestinmungen nun

im Detail: Sowohl für S 23 Absatz 2a
als auch für $ 45 Z I WaffG gilt, daß

Cob ModeLl I852 als OtiSinalrate (bß 1870)Irei, als ReplikaJalb sie unter.lie euen

diese Bestimmungen nn wesenllichen für
Replikas gescbaffen wurden. Auf ,,alte"
Schüßwaffen- sofern sie vor dem Jahre

1871 ezeugt worden sind, sind rämlich
ebenfalls die meisten Bestimmungen des

Waffengesetzes nicht anzuwenden.

Neu im $ 45 Ziffer I waffG ist, daß

auch einschüssige Schußwaffen mit
Perkussionszändung unter die Ausnah-
mebestimmungen fallen. Das Perkussi-
onsschloß wird vor dern Schießen mit
einer schlagempfi ndlichen Anzündladung
(Zündhütchen) bestückt. Beim Betätigen

des Abzuges schlägt ein Hann, der vor dern

Schuß gespannt wird, auf die Anzündla-
dung, d;e dann die Treibladung entzün

det. wodurch das Geschoß in Bewegung
gesetzt wird. Bis vor dem Inkafttreten
der waffengesetz'Novelle 2010 waren
derartige einschüssige Schußwafien ni!
Perkussionszündung nicht in die Aus-
nahmebestimmungen aufgenornmen, das

heißt es handelte sich bei Kurzwatren um

Faustfeuerwaffen (Besitz nur mit WBK
oder Wafienpaß zulässig).

Etwas komplizierter als die Regelung des

$ 45 Zitrer 1 WatrC ist nun die Regelung

des $ 23 Abs 2a waffG. Hier wird n:imlich
auf Schußwatren der Katesorie B (im Re
gelfall Faustfeuerwaffen) abgestellt, deren

Modell vor l87l entwickelt wurde. Wäs

sind nun Schußwaffen der Kategorie B,
deren Modell vor 1871 entwickelt wur
de? Beim ersten Beirachten möchte man

meinen diese Regelung betrifft de facto

Schwarzpulverrevolver (Revolver mit
Perkussionszündung). Jedoch hat der Ge-

setzgeber einen anderen Begrifi gewählt.
n:imlich Schußwaffen, deren Modell vor
I 87 1 entwickelt wurde- was versteht man

nun exakt unter einem ,,Modell"? Die Re-
gierungsvorlage zur Waffengeselz-Novelle
2ol0 ist leider auch nicht sehr hilfreich.
weil hier wie folgl ausgeführt wird: ,.Die
gegenüber später entwickelt€n Schußwaf-

fen herabgesetzte Gef:inrlichkeit von Re-
plikas, deren Modell vor 1871 entwickelt
wurde. erscheinl insoweit berücksichti-
gungswürdig, als deren Besitz nicht die
Anzahl anderer Schußwäffen der Katego-
rie B vermindem soll. Das bedeutet. daß

solche Schußwaffen nur besessen werden

dürfen, wenn eine entsprechende Bewilli
gung (Waffenbesitzkarleoderwatrenpaß)
vorliegt. sie jedoch unabhänglg von der
gem:iß $ 23 Absatz 1 WaffG festgesetzten

Anzahl besessen werden dürfen.

Die erläuternden Benerkungen sind hin-
sichtlich der Folgen relativ klar, was män

unter einem Modell. welches vor 1871

entwickelt wurde. versteht, wird aber
nicht erklärt. Der einzige Hinweis wäs

darunter zu verstehen sein könnte. liefert
die Beschreibung als Schußwaffen rnit
herabgesetzter Geführlichkeit.

Also nennen wir es beim wort: Der Per-

kussionsrevolver, beispielsweise ein Colt
Army Modell 1860 ist sicher ein Modell,
welches vor I 8? I entwickell wurde. Klar
ist auch, daß es von dem Colt Army Mo-Einschüssi s e Schulwafe nn
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dell 1860 verschiedenste Abwandlungen
gegeben hat. Alle identischen Nachbauten

Geplikas) fallen sohin unter diese Ausnah-

mebestimmung des $ 23 Absatz 2a WaffG.
Was passiert aber nun, wenn beispielswei-
se eine längerc oder kürzere Läuflänge
gewäblt wird, oder das Schloß verändet
wird und keine Sicherheitsnst sondem ein

Transfer Bar eingesetzt wird, oder eine

andere Art einer Schlagfeder eingesetzt

wird? Die Beispiele für AbänderuDgen

sind mehr als zahheich. Nun, ändem der-

artige Ver,inderungen die Einordnung als

Schußwaffe der Kategorie B, deren Modell
vor I871 entwickelt wurde?

Waffe. Nach Meinung der Autorin sind
daher die Bestimrnungen des |i 23 Abs. 2a

waffG auf sämtliche Revoiver anzuwen-

den, bei denen nichts an grundsätzlichen

PrinzipderPerkussionsrevolver verändert

Die Wiener Wäffenbehörde. das Relerat
Waffen- und Veränstaltungsängelegen-
heiten der Lrndespolizeidircktion Wien hat
gegenüber der IwÖ besrätigt, daß man bei

der Inter?retation der gesetzlichen Formu-
lierung ,,Modell vor 1871 entwickelt" in
dem oben geschilderten Sinne großzügig
vorzugehen beabsichtigt und eben auf die
herabgesetzte Cef,ihrlichteit abst€llt.

was sollen nun waffenbesitzer tun. die
entweder eine Faustfeuerwaffe mit Per-

kussionszündung oder eine Schußwaffe
der Kategorie B, deren Modell vor 1871

entwickelt wurde, im Waffenregister als

,,nornrte" Schußwalfe der Kategorie B

Die Anrwort sollte die Regierungsvorla-
ge liefem, die von einer herabgesetzten

Gefährlichkeit spricht. Derartige oben
bescbdebene Vednderungen ändem am
grundsätzlichen Prinzip der vor 1871ent-
wickelten Modelle gar nichts. Sie ändern
aDch nichts an der Gefährlichkeit der

eingetragenhaben. Grundsätzlich nüssen
derartige Besitzer von Waffen nichts nln.
Die Anderungen sowohl hinsichtlich $
45 Z 1 als auch hinsichtlich $ 23 Abs 2a
WaffC wirken ,,aulomalisch", däs heißt es

ist keine Antragstellung oder Erkltirung
oder derartiges notwendig. Grundsätzlich
niißre die Behörde von sich aus die An-
derungen berücksichtigen. In der Praxis
werden viele Waffenbebörden damit
aber mehr oder weniger überfordet sein
und werden die ,,Replikas" weiterhin als

,,normale" Schußwaffen der Kategorie B

Es erscheint daher ein sinnvoller Wes
zu sein, die jeweilige waffenbehörde
unter Nennung von Märke, Type und
lryaffennummer davon in Kenntnis zu set-

zen, daß nach Meinung des Besitzers auf
diese Waffen entweder die Bestimmung
des S 23 Absatz 2a oder die des $ 45 Z
I WaffG anzuwenden ist. Die Behörde
sollte aber unbedingt aufgeforder. werden

bekanntzugeben, wenn man diese Ein-
stufung der Wafre durch den Besitzer
als nicht korrekt empffndet. Das wiener
Referat Watren- und Veranstaltun gsange

legenheiten hat diesbezüglich der IWÖ
zugesichert, sich in derartigen F?illen einer

.,Meldung" durch den Waffenbesitzer die
vom Waffenbesitzer angegebenen Modelle
anzusehen und bei Unbedenklichkeit die
..Streichung" oder Herausnahme von der
Zählung vorzunehmen. Donwo die Sach-
lage auf den ersten Blick nicht klar ist.
wird man den Waffenbesitzer auffordem
die Watre vorzulegen, darrrit sie überprüft

Natürlich ist es nicht sicher ob sümtliche

Waffenbehörden ebenso sinnvoll vorgehen
wie das Referat Waffen und Veränstal-
tungsangelegenheiten.

wenn die Behüde aber auf diese Auffor-
deruns nicht reagien, wird sie spärer in
Erklirungsnotstand geraten, wenn irgend
jemand plötzlich nichr mehr der Auffas-
sung ist, daß eine konkrete der Behörde
bekanntgegebene Waffe doch nicht in die
Bestimmungen des $ 45 Zitrer I oder $ 23
Absatz 2ä WaffG fäIlt.

Ergänzend wird angemerkt. daß S 44
waffG eine Verpflichtung der Behörde
fesdeg! auf Antagfestzustellen, welcher
Kategorie eine bestimmte Schußwaffe
zuzuordnen ist und ob nur bestimmte
Regelungen dieses Bundesgesetzes auf
sie anzuwenden sind. Diesbs eher aufwen
dige Verfahren nach | 44 waffC bei jeder

einzelnen Replika vorzunehmen, ist wohl
weder im Sinne der'Waffenbehörden noch

der Legalwafienbesitzer.
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